
 

Einladung 
zur 33. Sitzung 

des Rates 

am Dienstag, dem 06.02.2024, 
um 19:00 Uhr im in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,  

Paaltjessteege 1, 46446 Emmerich am Rhein 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 12.12.2023 

 

 
      Eingaben an den Rat 

 
 3   04 - 17 1237/2024 Turnhallennutzung;  

hier: Eingabe Nr. 35/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 4   05 - 17 1269/2024 Erstellung einer Bestandsaufnahme bestehender Baugebiete / 
Einzelbaulücken in den Ortsteilen Vrasselt und Dornick;  
hier: Eingabe Nr. 1/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 
      Anträge an den Rat 

 
 5   06 - 17 1243/2024 Dauergenehmigungen für wiederkehrende Veranstaltungen;  

hier: Antrag Nr. I/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 6   04 - 17 1272/2024 Verlegung der Beratungs- und Familienbildungsstätte ebkes in das 
Terrasana-Gebäude;  
hier: Antrag Nr. II/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 7     Mitteilungen und Anfragen 
 

 8     Einwohnerfragestunde 
 



   

 

II. Nichtöffentlich 

 
 9     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 12.12.2023 

 
 10   02 - 17 1273/2024 Veräußerung von Geschäftsanteilen nach § 111 Abs. 2 GO NRW, 

sowie Erteilung einer Weisung nach § 113 Abs. 1 GO NRW 
 

 11   06 - 17 1253/2024 Vorkaufsrecht der Stadt Emmerich am Rhein;     *** 
 

 12   06 - 17 1254/2024 Vorkaufsrecht der Stadt Emmerich am Rhein:     *** 
 

 13   06 - 17 1270/2024 Vorkaufsrecht der Stadt Emmerich am Rhein;      
 

 14   07 - 17 1252/2024 Besetzung der Senioren- und Inklusionsvertretung    ** 
 

 15   02 - 17 1271/2024 Bericht aus Gesellschaften; hier: WFG Gesellschafterversammlung 
14.12.2023 
 

 16     Mitteilungen und Anfragen 
 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 26. Januar 2024 
 
 
 
  
Peter Hinze 
Bürgermeister 
  
 
 
*** Die Vorlage wird nachgereicht 
**  Die Anlage zur Vorlage wird nachgereicht   
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StadtSportBund Emmerich 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
04 - 17 

1237/2024 03.01.2024 
 
 
 
Betreff 

Turnhallennutzung;  
hier: Eingabe Nr. 35/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 06.02.2024 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis 
und stimmt der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. 
 
 
 

Ö  3Ö  3
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Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 18.12.2023 (hier eingegangen am 18.12.2023) regt der Stadt-Sport-Bund 
(SSB) an, dass an den Wochenenden und in den Ferien zusätzliche Hallennutzungszeiten 
freigegeben werden. 
Die Anregung des Herrn Helmich als Vorsitzender des SSB ist im Sinne des § 24 Abs. 1 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu qualifizieren. Demnach 
hat jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Gemeinde das Recht, sich mit Anregungen 
und Beschwerden An den Rat zu wenden. 
 
Gemäß § 4 ABs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein entscheidet der Rat 
über die Behandlung der Anregung oder Beschwerde. Er kann sie zurückweisen, an einen 
Ausschuss zur weiteren Behandlung verweisen oder als Geschäft der laufenden Verwaltung 
dem Bürgermeister zur Prüfung und Entscheidung der weiteren Verfahrensweisen zuleiten. 
Der SSB beklagt in seiner Ratseingabe die Trainingssituation der Vereine, die sich nach 
Einschätzung des Vorsitzenden zugespitzt hätte, da die Gesamtschule nun die Eigennutzung 
der Halle am Grollschen Weg als letzte in Emmerich von 15:00 auf 17:00 Uhr heraufgesetzt 
hätte. 
 
Alle betroffenen Sporthallen sind Schulsporthallen, deren vorrangige Funktion die Sicherung 
der erforderlichen Schulsportstunden unserer Schulen ist. Alle Grundschulen sind in 
Emmerich Offene Ganztagsschulen, an denen nach dem Unterricht die Schulbetreuung sich 
in der Zeit bis 16:00 Uhr ausdehnt. An den weiterführenden Schulen sind die Sporthallen 
durch die Erfordernisse der Oberstufen in der Regel auf 17:00 Uhr ausgedehnt worden. Als 
letzte Schule ist nun die Gesamtschule hinzugekommen, da diese nun auch die 
entsprechenden Oberstufenjahrgänge anbietet. 
 
Die Vorrangigkeit der schulischen Nutzung steht außer Frage, dies wird auch vom SSB so 
anerkannt. 
 
Der SSB verteilt aufgrund des mit der Stadt geschlossenen Vertrages zur Sportförderung die 
außerschulischen Nutzungseinheiten. Zur Verfügung stehen dabei die Hallenstunden nach 
Unterrichtsende (werktags ab 16, bzw. 17 Uhr) bis 22 Uhr. An Wochenende, an Feiertagen 
und in Ferienzeiten bleiben die Sporthallen für den Trainingsbetrieb grundsätzlich 
geschlossen. 
 
Für den Spielbetrieb der hallensporttreibenden Vereine und den Meisterschaften im 
Hallenfußball werden entsprechende Hallenzeiten auch an Wochenenden vergeben – hier 
jedoch vorrangig für die Hansahalle, da hier ein entsprechender Hausmeisterdienst für die 
Wochenenden eingerichtet wurde. 
Die Nutzer der Trainingszeiten lassen sich in verschiedene Kategorien aufteilen: 
 

a. Hallensporttreibende Vereine 
b. Freie Anbieter (Haus der Familie, VHS, LSB, JuCa etc.) 

c. Fußballvereine während der Wintermonate 
 
Die Vereine der Kategorien a. und b. können ohne weiteres in den vorhandenen Hallenzeiten 
unterkommen. Während der Monate Oktober bis März melden die Fußballvereine für ihre 
Jugendteams entsprechenden Bedarf an Hallenzeiten an. Dieser Bedarf wird vom SSB mit 
den freien Hallenzeiten, die nach Vergabe an a. und b. noch vorhanden sind, nach 
Möglichkeit bedient. 
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Da für diesen Bedarf nun nach Einschätzung des SSB nicht genügend Hallenzeiten 
vorhanden sind, wird vom SSB der Antrag gestellt, Hallenzeiten an den Wochenenden 
freizugeben. 
 
Die Nutzung von Hallenzeiten ist immer auch mit entsprechenden Zeiten für 
Hausmeisterdienste und Reinigungspersonal verknüpft (Rufbereitschaften und 
Kontrollgänge). Eine Ausweitung der Hallennutzungszeiten auf die Wochenenden ist 
gleichzusetzen mit einer Kostensteigerung bei den Personalkosten. Das vorhandene 
Personal kann aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht noch für den 6. und ggf. 7. 
Wochenarbeitstag herangezogen werden. Der Bedarf müsste über zusätzliches Personal 
bedient werden.  
Des Weiteren müssten gerade in den Wintermonaten weitere Energiekosten (Strom, 
Heizung) eingeplant werden. 
 
Bei Durchsicht der vorliegenden Hallenbelegungspläne wurde außerdem festgestellt, dass 
es noch mehrere freie Hallenzeiten gibt. Einzelne freie Zeitfenster liegen im 
Nachmittagsbereich (z.B. montags 16:00 bis 18:00 Uhr an der Leegmeerschule), aber das 
Groh der freien Kapazitäten steht jedoch in den Abendstunden (nach 19:00 Uhr) zur 
Verfügung und kann daher von den Vereinen nicht für kleine Kinder genutzt werden.  
 
Die Sportfamilie könnte sich jedoch überlegen, ob es dem ein oder anderem Verein oder 
Anbieter nicht möglich ist, die Hallenzeiten für Erwachsene – zumindest für die 
Wintermonate – von den Vorabendstunden (ab 16:00 Uhr) in die Abendstunden zu verlegen. 
Hier könnten für Kinder nutzbare freie Zeiten geschaffen werden. 
 
Der SSB konnte auf Nachfrage nicht mitteilen, wie viele Wünsche nach Trainingseinheiten 
tatsächlich bestehen. Eine Warteliste existiert nicht. Es wird aber grundsätzlich davon 
ausgegangen, dass Vereine nicht nachfragen, da sie davon ausgehen, dass ohnehin nichts 
frei sei. In Ermangelung der Quantifizierung des Bedarfs wäre es vermutlich möglich, dass 
durch die Verschiebung von Hallenzeiten ausreichende Zeiten geschaffen werden könnten.  
Bevor kostenintensive weitere Hallenzeiten an Wochenenden oder in den Ferienzeiten frei 
gegeben werden, sollten die o. g. Möglichkeiten durch den SSB geprüft werden. 
Sollten hier im Anschluss noch konkrete Bedarfe bestehen, die nicht zu decken sind, kann 
hier gerne nochmal das direkte Gespräch mit der Sportverwaltung der Stadt Emmerich am 
Rhein gesucht werden. Insoweit wird die Eingabe des SSB als Geschäft der laufenden 
Veraltung an den Bürgermeister verwiesen. 
 
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
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Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
Eingabe Nr. 35/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
Eingabe Nr. 35/2023 ö an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  3Ö  3

krusem
Rechteck



krusem
Rechteck

krusem
Rechteck
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CDU-Ortsverband Vrasselt/Dornick 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
05 - 17 

1269/2024 22.01.2024 
 
 
 
Betreff 

Erstellung einer Bestandsaufnahme bestehender Baugebiete / Einzelbaulücken in den 
Ortsteilen Vrasselt und Dornick;  
hier: Eingabe Nr. 1/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 06.02.2024 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
 

Ö  4Ö  4
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Sachverhalt : 
 
siehe Anlage 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Eingabe Nr. 1/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  4Ö  4

krusem
Rechteck



krusem
Rechteck
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Fraktion "Freie Wähler" 
im Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
06 - 17 

1243/2024 09.01.2024 
 
 
 
Betreff 

Dauergenehmigungen für wiederkehrende Veranstaltungen;  
hier: Antrag Nr. I/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 06.02.2024 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss 
 
 

Ö  5Ö  5
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Sachverhalt : 
 
siehe Anlage 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Antrag Nr. I/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  5Ö  5
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
04 - 17 

1272/2024 23.01.2024 
 
 
 
Betreff 

Verlegung der Beratungs- und Familienbildungsstätte ebkes in das Terrasana-Gebäude;  
hier: Antrag Nr. II/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 06.02.2024 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und lehnt den Antrag auf 
Verlegung der Begegnungsstätte „ebkes“ ab. 
 
 
 

Ö  6Ö  6
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Sachverhalt: 
 
Die Ratsfraktion der Freien Wähler Emmerich am Rhein hat mit Schreiben vom 22.01.2024 
(hier eingegangen am 22.01.2024) beantragt, die Beratungs und Familienbildungsstätte 
ebkes ins Terasana –Gebäude zu verlegen. Hierfür soll die Stadt Emmerich am Rhein das 
Terrasana-Gebäude anmieten. 
Der Antrag wurde mit der großen Bedeutung des ebkes für die Stadt Emmerich am Rhein 
und die damit verbundene steigende Nachfrage begründet. 
Als Vorteile der Verlegung werden der erweiterte Raumbedarf, die zentrale Lage und die 
verbesserte Infrastruktur und Ausstattung aufgeführt. 
 
Richtig ist, dass die Auslastung des ebkes tatsächlich nach drei Jahren so hoch ist, dass 
man hier an die Grenzen stößt. Die Erfolgsgeschichte der Begegnungsstätte und des 
Familienbüros sind hier auf der Steinstrasse sicher auch auf die bestehende zentrale Lage 
zurückzuführen. 
 
Bezüglich der Aussage, dass das Terrasana-Gebäude eine moderne Infrastruktur und 
Ausstattung bietet, verhält es sich so, dass diese erst noch errichtet werden müsste. Die 
Räumlichkeiten zeigten sich bei der zurückliegenden Besichtigung im Zusammenhang mit 
der Planung einer zweiten Jugendeinrichtung im Innern als ein großer unrenovierter Raum. 
Hier müssten Innenwände eingezogen, barrierefreie Toilettenanlagen errichtet, eine 
Kühlzelle abgerissen und alles renoviert werden, um überhaupt die Grundvoraussetzungen 
für den Betrieb des ebkes zu schaffen. Die Kostenschätzung hierfür belief sich für die 
Jugendeinrichtung schon auf einen sechsstelligen Betrag und dürfte für den genannten 
Zweck noch deutlich darüber liegen. 
 
Außerdem war von Beginn an geplant, dass das „ebkes“ in „de Witte Telder“ einziehen soll. 
Der Betrieb des Familienbüros in der ehemaligen NRZ-Geschäftsstelle vor drei Jahren war 
als Interim aufgrund der Bauverzögerung bei der Sanierung von „de Witte Telder“ 
aufgenommen worden. Dies Sanierung soll hier ja in Kürze beginnen, so dass der von 
Anfang an geplante Umzug in de Witte Telder näher rückt. Unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache macht ein vorheriger Umzug in das Terrasana-Gebäude, welches zunächst noch 
kostenaufwendig baulich hergerichtet werden müsste, aus Sicht der Verwaltung 
wirtschaftlich natürlich keinen Sinn. 
 
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Antrag auf Verlegung des sehr erfolgreich in der 
Steinstrasse laufenden Familienbüros abzulehnen. 
 
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
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Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Antrag Nr. II/2024 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 



Ö  6Ö  6
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